
Satzung 
 

des EHC Jonsdorfer Falken 
Vereinsregister-Nr. 432 

 

 
§ 1 

 
Der Verein führt den Namen „Eishockeyclub Jonsdorfer Falken“, hat seinen Sitz in Jonsdorf und soll in das 
Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung lautet der Name des Vereins „EHC Jonsdorfer 
Falken“. 
 

§ 2 
 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die Förderung des Eishockeysports 
und die Jugendarbeit. Der Zweck wird verwirklicht durch die Betreibung von Hockeysport. 
 
Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 
 

§ 3 
 

Der Verein hat jugendliche Mitglieder mit Stimm- und Wahlrecht innerhalb der Jugendvertretung des Vereins 
(in der Regel bis 18 Jahre) und erwachsene Mitglieder mit aktivem und passivem Wahlrecht. Er unterscheidet 
zwischen aktiven Mitgliedern (Sportler, Trainer, Betreuer) und Fördermitgliedern. 
 
Rechts- und Ordnungsmaßnahmen gegen Mitglieder: 
 
1. Verwarnung, Verweis, Ermahnung bei grob unsportlichem Verhalten 

2. Ausweisung (Hausverbot) oder Ausschließung aus dem Verein. Ein Mitglied kann aus dem Verein 
ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt. 
Über den Ausschluss beschließt die Mitgliederversammlung mit Dreiviertel-Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. Weiterhin ist ein Ausschluss möglich, wenn das Mitglied auch nach einmaliger, erfolgloser 
schriftlicher Anmahnung den Mitgliedsbeitrag –ggf. die Aufnahmegebühr oder Umlage- nicht gezahlt hat. 

 
§ 4 

Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden. Der Aufnahmeantrag muss schriftlich 
an den Vorstand des Vereins gerichtet werden. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters erforderlich. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Die Ablehnung muss dem 
Antragsteller/Antragstellerin schriftlich mitgeteilt werden. 
 
Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit zulässig. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem 
Mitglied des Vorstandes oder bei Tod des Mitgliedes. 
 

§ 5 
 
Der Jahresbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Alles Weitere regelt die Beitragsordnung. 
 
 
 
 



§ 6 
 

Das Geschäftsjahr des Vereines ist abweichend vom Kalenderjahr vom 01.06. des Jahres bis zum 31.05. des 
Folgejahres.   

§ 7 
 
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. 
 
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich, möglichst im ersten Halbjahr statt. Außerdem muss die 
Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins dies erfordert oder wenn die 
Einberufung von einem Drittel der Mitglieder unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand 
schriftlich verlang wird. 
 

§ 8 
 
Jede Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden oder vom 2. Vorsitzenden schriftlich unter Einhaltung 
einer Frist von zwei Wochen einberufen. Dabei ist die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen. 
Die Einladung kann per Brief, per Fax oder per E-Mail an die dem Verein benannte Adresse erfolgen. 
 

§ 9 
 
Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden geleitet. 
Ist auch dieser verhindert, wählt die Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte den Versammlungsleiter. Die 
Mitgliederversammlung kann eine Ergänzung der vom Vorstand festgesetzten Tagesordnung beschließen. 
 
Jedem volljährigen Mitglied steht eine Stimme zu. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar. 
 
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
 
Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei der Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenenthaltungen bleiben daher außer Betracht. Zur 
Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln, zur Änderung des Vereinszwecks und zur Auflösung 
des Vereins ist eine Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen Stimmen erforderlich. Die Art der 
Abstimmung wird grundsätzlich vom Versammlungsleiter festgesetzt. Die Abstimmung muss jedoch schriftlich 
durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei der jeweiligen Abstimmung anwesenden Mitglieder dies 
beantragt. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen gelten als nicht abgegeben und werden nicht 
mitgezählt. 
 

§ 10 
 
1. Der erweiterte Vorstand besteht aus:  1. Vorsitzenden 

2. Vorsitzenden 
Schatzmeister 
Jugendwart 
Schriftführer 
Pressesprecher/Fanbeauftragten 
1. Beisitzer 
 

2. Der Vorstand führt die Geschäfte im Sinne der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden bzw. bei dessen Abwesenheit seines 
Stellvertreters. Der Vorstand ordnet und überwacht die Angelegenheiten des Vereins, der Tätigkeit der 
Abteilungen und berichtet der Mitgliederversammlung über seine Tätigkeit. Der Vorstand ist berechtigt, 
für bestimmte Zwecke Ausschüsse einzusetzen. Er kann verbindliche Ordnungen erlassen. Der Vorstand ist 
beschlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei Beschlussfassung 
entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

3. Vorstand im Sinne § 26 BGB sind:  1. Vorsitzender 
2. Vorsitzender 
Schatzmeister 



 
Der Verein wird vertreten durch zwei Mitglieder des Vorstandes gemeinsam. Die Mitglieder des Vorstandes 
müssen Vereinsmitglieder sein. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei 
Jahren gewählt; bleibt jedoch auch nach Ablauf der Amtszeit bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. 
 
Der/die Vorsitzende, im Verhinderungsfall der/die stellvertretende Vorsitzende, beruft und leitet die Sitzungen 
des Vorstandes. Er/Sie ist verpflichtet, den Vorstand einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert, 
oder aber wenn dies von der Mehrheit der Vorstandsmitglieder verlangt wird. 
 

§ 11 
 
Die ordnungsgemäße Buch- und Kassenführung des Vereins wird regelmäßig durch zwei von der 
Mitgliederversammlung gewählte Kassenprüfer/innen geprüft. Diese erstatten der Mitgliederversammlung 
einen Prüfungsbericht. Als Kassenprüfer gilt auch ein mit der laufenden Buchhaltung beauftragter zugelassener 
Steuerberater. 
 

§ 12 
 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall Steuerbegünstigter ist das Vermögen für 
steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden. 
 
Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes 
ausgeführt werden. 
 

§ 13 
 
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind zu Beweiszwecken in ein Beschlussbuch einzutragen und vom 
jeweiligen Versammlungsleiter zu unterschreiben. Dabei sollen Ort und Zeit der Versammlung sowie das 
jeweilige Abstimmungsergebnis festgehalten werden. 
 
 
Volker Kunze 
1. Vorsitzender 
 
 
 

 


